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Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 10 (VEP 10) "ehemalige 
Jugendherberge" 
 
Zielsetzung:  Nachnutzung des alten Standortes der 

Jugendherberge, Fischerstraße 20, Erstellen eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, um durch 
Nutzungsfestlegungen etwaige Konflikte bereits auf 
der Ebene der Bauleitplanung zu bewältigen  

 
 
 
 Beschlussvorschlag:  Dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 10 "ehemalige Jugenherberge" 
zwischen der Stadt Ratzeburg und der Conplan 
Betriebs- und Projektberatungsgesellschaft mbH wird  
zugestimmt.   

  
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Lutz Jakubczak am 14.08.2012 
Bürgermeister Rainer Voß am 16.08.2012 
 

 
Sachverhalt:  
 
Die Conplan Betriebs- und Projektberatungsgesellschaft mbH aus Lübeck, die hier 
nicht als „Investor“ sondern als Betreuer einer zukünftigen Bau-/ 
Eigentümergemeinschaft auftritt und ist der Stadt von der Zusammenarbeit im 
Hinblick auf das derzeit entstehende Wohnprojekt „Alte Meierei“ bekannt ist, 
entwickelt eine Neubebauung des Grundstückes der im Herbst 2012 leer fallenden 
Jugendherberge (alter Standort) an der Fischerstraße.  
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Der Abschluss eines Durchführungsvertrages ist nach § 12 Absatz 1 BauGB 
regelmäßig notwendig, um den Vorhabenträger zur Durchführung und zur 
Kostentragung zu verpflichten. Weiterer Sachverhalt: siehe anliegenden 
Durchführungsvertrag sowie die Sitzungsvorlagen für den Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss (21.05. und 27.08.2012) zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 10.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Keine. Die Kostentragung wird in dem Vertrag 
geregelt.  
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 

- Vertragsentwurf mit Lageplan 
 
 
 
 


